
 
Der Bürgermeister 
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement 
 
 

Vorlage Nr. 257/25 

 
 
 

Betreff: 
 

Stadtsparkasse Rheine - Jahresabschluss 2024 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 

Rat der Stadt Rheine 08.07.2025 Berichterstattung durch: 
Herrn Dr. Lüttmann 
Herrn Prochmann 

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt 

Produktgruppe 42 Finanzen 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge  1.010.000 € Einzahlungen       € 
Aufwendungen        € Auszahlungen       € 
Erhöhung Eigenkapital 1.010.000 € Eigenanteil       € 
 
 

Finanzierung gesichert 
 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produktgruppe 42 
 sonstiges (siehe Begründung) 
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Vorlage Nr. 257/25 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Rat der Stadt Rheine  
 
1. erteilt den Organen der Stadtsparkasse Rheine gem. § 8 Abs. 2 Buchst. f) Sparkassen-

gesetz Nordrhein-Westfalen (SpkG NRW) für das Jahr 2024 Entlastung. 
 
2. beschließt gem. § 8 Abs. 2 Buchst. g) SpkG NRW, den Jahresüberschuss/Bilanzgewinn 

in Höhe von 1.422.970,08 Euro wie folgt zu verwenden: 
 

Entsprechend § 25 (1) c) SpkG NRW wird ein Teilbetrag von 222.970,08 Euro in die Si-
cherheitsrücklage eingestellt. 
 
Entsprechend § 25 (1) b) SpkG NRW ist ein zweiter Teilbetrag in Höhe von 1.200.000 Eu-
ro an den Träger im Sinne von § 25 (3) SpkG NRW auszuschütten. 

 
 
 
Begründung: 
  
Der Jahresabschluss der Stadtsparkasse Rheine für das Jahr 2024 schließt mit einer Bilanz-
summe von 1.632.445.603,05 Euro ab. Der ausgewiesene Jahresüberschuss und Bilanzge-
winn beträgt 1.422.970,08 Euro. 
 
Entsprechend § 25 Abs. 1 Buchst. c) SpkG NRW soll ein Teilbetrag in Höhe von 
222.970,08 Euro in die Sicherheitsrücklage eingestellt werden. 
 
Entsprechend § 25 Abs. 1 Buchst. b) SpkG NRW soll ein zweiter Teilbetrag in Höhe von 
1.200.000,00 Euro an den Träger im Sinne von § 25 Abs. 3 SpkG NRW ausgeschüttet werden. 
 
Nach Abzug der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages ergeben sich für die 
Stadt Rheine Erträge in Höhe von 1.010.000 Euro. 
 
Der Jahresabschluss 2024 sowie der Lagebericht dazu sind von der Prüfungsstelle des 
Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe geprüft worden. Es wurde der uneingeschränkte Prü-
fungsvermerk erteilt. Der Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Rheine hat in seiner Sitzung am 
25. Juni 2025 den Lagebericht und den Jahresabschluss wie oben erläutert festgestellt.  
 
 
Anlage: 
 
Anlage: Jahresabschluss zum 31.12.2024 
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